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Medizinische Strahlen-
belastung 
 

BfS senkte die 
diagnostischen 
Referenzwerte 
 
Das Bundesamt für Strahlen-

schutz (BfS) hat im Juni 2016 

die diagnostischen Referenz-

werte für diagnostische und 

interventionelle Röntgenan-

wendungen aktualisiert. Die 

neuen Werte wurden am 15. 

Juli 2016 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht (BAnZ AT 15. 

07.2016 B8). 

Um Strahlenbelastung bei Pa-

tienten möglichst gering zu 

halten, sind bei Röntgenan-

wendungen sogenannte dia-

gnostische Referenzwerte zu 

Grunde zu legen. Das Bun-

desamt für Strahlenschutz 

(BfS) hat diese Werte nun 

deutlich gesenkt – zum Teil 

um bis zu 50 Prozent, im Mit-

tel um 20 Prozent. Diagnosti-

sche Referenzwerte sind Ori-

entierungswerte für die Strah-

lenbelastung der Patienten. 

Ärztinnen und Ärzte sind ge-

fordert, diese Werte im Mittel 

zu unterschreiten, wenn sie 

Röntgenstrahlung einsetzen. 

Bei der diesjährigen Aktuali-

sierung konnte das BfS die di-

agnostischen Referenzwerte 

vor allem wegen des Fort-

schritts in der Gerätetechnik 

senken, wird erklärt. Auf-

grund technischer Entwick-

lungen auf dem Gebiet der 

Medizintechnik seien die be-

nötigten Strahlendosen für di-

agnostische und interventio-

nelle Röntgenanwendungen in 

den letzten fünf Jahren im 

Mittel um 20 Prozent gesun-

ken. 

Neben der Senkung der beste-

henden Referenzwerte hat das 

BfS neue Referenzwerte für 

Untersuchungen eingeführt, 

die bislang noch nicht berück-

sichtigt wurden. Dazu gehören 

insbesondere einige Compu-

tertomographie-Untersuchun-

gen und interventionelle Maß-

nahmen, mit denen besonders 

hohe Strahlenbelastungen ver-

bunden sind – beispielsweise 

komplexe minimalinvasive Ein-

griffe unter Röntgenkontrolle 

am Herzen (Herzklappener-

satz), an den großen Blutge-

fäßen (z.B. an Aneurysmen) 

oder im Gehirn (z.B. nach ei-

nem Schlaganfall). 

Diagnostische und interventi-

onsradiologische Strahlenan-

wendungen liefern den mit 

Abstand größten Beitrag zur 

zivilisatorischen Strahlenbe-

lastung. Im europäischen Ver-

gleich werden in Deutschland 

im Mittel zwar verhältnismä-

ßig niedrige Strahlendosen pro 

Untersuchung verwendet. Al-

lerdings gehört Deutschland 

zu den Ländern, in denen sehr 

häufig (im Mittel 1,4 Rönt-

genanwendungen pro Person 

und Jahr) geröntgt wird. Ge-

rade dosisintensivere CT-

Untersuchungen an Erwach-

senen haben zwischen 1996 

und 2012 um 130 Prozent zu-

genommen. Sie tragen zu etwa 

60 Prozent zur kollektiven ef-

fektiven Dosis im Jahr 2012 

bei, das heißt sie verursachen 

60 Prozent der gesamten 

Strahlenbelastung der Bevöl-

kerung durch Röntgenanwen-

dungen, obwohl nur neun Pro-

zent aller Untersuchungen 

CT-Untersuchungen sind, er-

klärt das BfS. 

Die stetige Zunahme dosisin-

tensiver Röntgenanwendun-

gen ist Grund genug, die Ent-

wicklungen im Bereich der 

Medizin und Technik weiter 

zu verfolgen und Vorschläge 

zu erarbeiten, wie die Dosis 

pro Untersuchung weiter re-

duziert oder durch die Ver-

wendung alternativer Verfah-

ren wie Ultraschall oder Mag-

netresonanztomographie ent-

weder ganz vermieden oder 

ersetzt werden kann, meint 

das BfS. 

Die aktualisierten diagnostischen 

Referenzwerte sind auf der Inter-

netseite des BfS unter  

www.bfs.de/diagnostische-

referenzwerte zu finden, die Be-

kanntmachung im Bundesanzei-

ger unter  

http://www.apt.drg.de/de-

DE/3085/bfs-veroeffentlicht-

neue-dosisreferenzwerte   

Bundesumweltministerin Bar-

bara Hendricks hat am 3. Au-

gust 2016 wesentliche perso-

nelle Entscheidungen zur Um-

setzung der neuen Organisati-

onsstruktur im Endlagerbe-

reich bekanntgegeben, die klan-

destin, ohne öffentliche Aus-

schreibung, getroffen wurden. 

Zum neuen Präsidenten des 

Bundesamtes für kerntechni-

sche Entsorgungssicherheit 

(BfE) wurde Wolfram König 

berufen. Zudem wurden Ursula 

Heinen-Esser, Dr. Ewold Seeba 

und Prof. Dr. Albert Lennartz 

zu Geschäftsführern der neu-

gegründeten Bundesgesellschaft 

für Endlagerung GmbH (BGE) 

bestellt. Das Gesetz zur Neu-

organisation im Endlagerbe-

reich ist am 30. Juli 2016 in 

Kraft getreten. 

Wolfram König, seit 1999 

Präsident des Bundesamtes für 

Strahlenschutz (BfS) wird 

künftig das BfE als zentrale 

Aufsichts-, Genehmigungs- 

und Regulierungsbehörde im 

Bereich der Entsorgung leiten. 

Königs Erfahrungen und 

Empfehlungen seien von gro-

ßer Bedeutung für die Neuor-

ganisation im Endlagerbereich 

gewesen, heißt es in der Erklä-

rung des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB). 

In seine Verantwortung als 

BfS-Präsident fielen die End-

lagerprojekte Asse, Gorleben, 

Konrad und Morsleben. Mit 

dem ehemaligen Endlager der 

DDR in Sachsen-Anhalt war 

König bereits in seiner Amts-

zeit als Staatssekretär im dor-

tigen Landesministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und 

Raumordnung betraut. In seine 

Amtszeit als Präsident des 

BfS im Bereich der Entsor-

gung radioaktiver Abfälle fie-

len auch die Genehmigungen 

der Atomtransporte und der 

Zwischenlager für Kernbrenn- 

stoffe. 

Als Gründungsgeschäftsführer 

der Bundesgesellschaft für 

Endlagerung (BGE) wurden 

Ursula Heinen-Esser, Dr. 

Ewold Seeba und Prof. Dr. 

Albert Lennartz benannt. 

Nach der Herstellung einer 

einsatzfähigen Struktur der 

neuen Gesellschaft sollen sie 

Planung, Errichtung, Betrieb 

und Stilllegung von Endlagern 

sowie Aufgaben des soge-

nannten Vorhabenträgers nach 

dem Standortauswahlgesetz 

strategisch sowie operativ lei-

ten. 

Ursula Heinen-Esser war als 

Parlamentarische Staatssekre-

tärin im BMU zuständig für 

den Bereich Reaktorsicher-

heit, Asse, Atomenergieaus-

stieg, Standortauswahlgesetz 

und hatte den Aufsichtsrats-

vorsitz der Gesellschaft für 

Anlagen- und Reaktorsicher-

heit (GRS). Heinen-Esser hat-

te sich auch für die Asse-

Begleitgruppe engagiert und 

verfügt deshalb nach Auffas-

sung des BMUB auch über 

Erfahrungen mit Fragen der 

Bürgerbeteiligung. Als ehe-

malige Vorsitzende der End-

lagerkommission bringe sie 

zudem dieses Wissen in die 

Gesellschaft ein, so dass auch 

durch diese Personalentschei-

dung die personelle Kontinui-

tät beim Standortauswahlver-

fahren mit abgesichert sein 

werde, erklärt das BMUB. 

Heinen-Esser soll in der Ge-

sellschaft die Funktion der 

Vorsitzenden der Geschäfts-

führung der BGE überneh-

men. 

Der weitere Gründungsge-

schäftsführer, Dr. Ewold See-

ba, hat als erster kommissari-

scher Präsident des Bundes-

amtes für kerntechnische Ent-

sorgung (BfE) bereits diese 

Behörde in den vergangenen 

Atommüll 
 

Personalentscheidungen zur 
Neuorganisation im Endlager-
bereich gefällt 
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zwei Jahren mitaufgebaut und 

geleitet. Seeba verfüge auf-

grund seiner herausgehobenen 

Leitungsfunktionen innerhalb 

der Bundesverwaltung über 

eine große thematische und 

fachliche Erfahrungsbreite in 

den Bereichen Personalwesen, 

Finanzen und Organisation, 

heißt es. Schwerpunkt seiner 

Aufgabe als Geschäftsführer 

soll der weitere Unterneh-

mensaufbau der neuen Bun-

desgesellschaft sein. 

Prof. Dr. Albert Lennartz ist 

seit 2009 Geschäftsführer der 

Asse GmbH. Er habe in seiner 

Geschäftsführerzeit wesent-

lich dazu beigetragen, die As-

se GmbH durch eine schwie-

rige Umbruchzeit zu führen, 

meint das BMUB. Die Asse 

GmbH befindet sich bereits 

im Bundesbesitz und werde 

mit über 500 Beschäftigten 

einen großen Teil des zukünf-

tigen Personals der neuen 

Bundesgesellschaft stellen. 

Lennartz soll in der neuen Ge-

sellschaft den Geschäftsbe-

reich Rechtsfragen und kauf-

männische Funktionen über-

nehmen. 

Hintergrund: 
Neuorganisation im 
Endlagerbereich 

Wie bereits in der Juli-

Ausgabe des Strahlentelex be-

richtet, hatte der Deutsche 

Bundestag am 23. Juni 2016, 

noch vor der Verabschiedung 

des Berichtes der sogenannten 

Endlager-Kommission, einem 

Gesetzentwurf zugestimmt, 

der neue Regeln für die 

Atommüll-Endlagerung fest-

schreibt. Künftig sollen die 

Regulierung, die Endlagersu-

che und die Kontrolle gemein-

sam und der Endlagerbetrieb 

davon getrennt organisiert 

werden. Alle Betriebsfüh-

rungsaufgaben werden in der 

neugegründeten, bundeseige-

nen privatrechtlichen Gesell-

schaft, der Bundesgesellschaft 

für Endlagerung (BGE), zu-

sammengeführt. Die BGE 

übernimmt damit sämtliche 

Aufgaben bei der Planung, der 

Errichtung, dem Betrieb und 

der Stilllegung von Endlagern, 

die bisher vom Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS) als Be-

treiber und der Deutschen Ge-

sellschaft zum Bau und Be-

trieb von Endlagern für Ab-

fallstoffe mbH (DBE) sowie 

der Asse GmbH als Verwal-

tungshelfer durchgeführt wur-

den. Dies gilt auch für die bis-

herigen Aufgaben des BfS als 

Vorhabenträger nach dem 

Standortauswahlgesetz, erklärt 

das BMUB. 

Auf behördlicher Seite sollen 

die staatlichen Genehmi-

gungs- und Aufsichtsaufgaben 

des Bundes in den Bereichen 

Endlagerung, Zwischenlage-

rung und der Transporte von 

radioaktiven Abfällen im 

Bundesamt für kerntechnische 

Entsorgungssicherheit (BfE) 

konzentriert werden.  

 

 

 

 

 
 

Korrektur 
 

Keine 
zwangsläufige 
Koppelung 
 
Im Artikel zum BREXIT und 

EURATOM-Austritt Großbri-

tanniens von Heinz Stockinger 

in der August-Ausgabe des 

Strahlentelex (Nr. 710-711 v. 

4.8.2016) wurde auf Seite 8, 

2. Spalte oben, Boris Johnson 

zwar richtig zitiert, jedoch 

nach der Angabe „93 £ pro 

Kilowattstunde“ eine Fußnote 

zwecks Berichtigung auf „93 

£ pro Megawattstunde“ ver-

gessen. In allen dem Autor 

des Artikels bekannten Wie-

dergaben wurde Johnsons 

Aussage unberichtigt und un-

kommentiert zitiert. Zuletzt 

sogar nach dem britischen Re-

ferendum in einer – i.ü. ge-

haltvollen – Stellungnahme 

der britisch-irischen Nuclear-

Free Local Authorities (NFLA), 

die am 30.6.2016 die energie- 

und militärpolitischen Folgen 

des BREXIT einer ersten Ab-

schätzung unterzog.“  
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